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Bekanntmachung 
zur Feststellung einer Ersatzperson 

 

 

 

Gem. § 59 (3) Brandenburgischem Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) stellt der Wahlausschuss den 
Verlust der Rechtstellung eines Vertreters fest.  

Der Wahlausschuss hat am 12.12.2024 den Verlust der Rechtsstellung des Gemeindevertreters Ingo 
Röll, gem. § 59 (1) Pkt. 8 BbgKWahlG, zum 16.12.2024 festgestellt.  

Die Reihenfolge der Ersatzperson richtet sich nach der Höhe der auf sie entfallenden Stimmenzahlen, 
entsprechend § 60 (2) Satz 1 BbgKWahlG. 

Gem. § 60 (2) BbgKWahlG wurde als Ersatzperson Frau Claudia Crawford zum 17.12.2024 festgestellt.  

 

Schöneiche bei Berlin, 13.12.2024 

 

Maika Eberlein  
Wahlleiterin 
 

 

 

 

 

  

 

 


